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Sachverhalt und Antrãge 

Die unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 

29. Januar 1983 am 12. September 1983 eingereichte 

europãische Patentanmeldung 83 108 989.1 

(Veröffentlichungsnurnmer 115 565) wurde durch Entscheidung 

der Prüfungsabteilung 2.2.01.067 des Europãischen 

Patentamts zurückgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen die ursprünglichen 

VerfahrensansprUche 1-3 und Vorrichtungsansprüche 4-7 mit 

am 1. Juli 1985 beantragten Ergãnzungen sowie 

entsprechende Arisprüche 1-7 mit ebenfalls am •  1. Juli 1985 

hilfsweise beantragten weiteren Ergânzungen zugrunde. 

Sie wurde damit begrUndet, daB der Gegenstand jedes dieser 

Ansprüche nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, da er 

sich in naheliegender Weise aus dem durch folgende 

Druckschriften gegebenen Stand der Technikergebe: 

(Dl) EP-A- 42 600 

EP-A- 24 436 

GB-A- 1 564 568 

DE-A- 2 519 727 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 

16. Dezember 1985 eingelegte Beschwerde, für die die 

Beschwerdeführerjn gleichzeitig die Gebühr zahite und 

deren Begründung sie, zusammen mit neuen Ansprüchen 1-8 

und einer neuen Beschreibungseinleitung, ant 

15. Januar 1986 einreichte. 

In einem Bescheid vom 2. Oktober 1987 hielt die Kammer dent 

Gegenstand des Anspruchs 1 und der Ansprüche 3-8, auBer 

D3, D4 und Dl, noch das ailgemeine Fachwissen auf dent 
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Gebiet der Rundfunk- und Fernsehtechnik sowie das 

Fachwissen auf dem Gebiet der Computertechnik entgegen. 

Zur Stützung dieses letzteren Vorbringens zitierte sie 

folgende Vorveróffentlichungen: 

A. Ralston: Encyclopedia of Computer Science, van 

Nostrand Reinhold 1976, Seiten 495-502, 881-899, 906-

912, 989-1011, 1197-1198. 

AuBerdem verwies sie gutachtlich auf folgende môglicher- 

weise nicht vorveräffentlichte, aber einen vor dem 

Prioritätstag vorliegenden Stand der Technik schildernde 

Druckschrift: 

A. Ralston: Encyclopedia of Computer Science and 

Engineering, van Nostrand Reinhold 1983, Seiten xi, 

943, 1131-1136. 

Zum abhängigen Anspruch 2 äul3erte die Kammer ebenfalls 

Bedenken, insbesondere da er nicht auf Waagen beschränkt 

sei. 

IV. 	Mit einer am 29. Januar 1988 eingegangenen Eingabe reichte 

die Beschwerdeführerin daraufhin neue Ansprüche 1 gemäS 

Haupt- und Hilfsantrag 1, ferner Ansprüche 1-7 gemãB 

Hilfsantrag 2 sowie weitere hilfsweise zu 

berücksichtigende Anderungen em. 

Anspruch 1 gemäB Hauptantrag lautet: 

"MeBgerät, insbesondere Waage, mit einem durch Einlesen 

einer elektrischen Impulsfolge prograimuierbaren, nicht 

flüchtigen Schreib/Lesespeicher (25), in dem das 

Arbeitsprogramm des MeBgerätes (10) bestimmende Festwerte 

abgespeichert sind, dadurch gekennzeichnet, daB die 
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Festwerte ein zweites Mal in abtastbarer Form auf einein 

für eine direkte Zuordnüng der Festwerte zum Mel3gerät (10) 

an dem Mel3gerät (10) angeordneten, zusãtzlichen 
Informationsträger (14, 16) vorhanden und mittels einer 
Abtasteinrichtung (18) abnehmbar sowie in den 
Schreib/Lesespeicher (25) Ubertragbar sind." 

Die noch geltenden abhängigen Añsprüche 2-8 sind auf 

besondere Ausführungsarten dieses Mefigerätes gerichtet. 

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag 
lediglich dadurch, daB un Kennzeichnungsteil des Anspruchs 
1 das Wort "fest" vor "angeordneten" eingefUgt 1st. 

Der weitere Hilfsantrag 2 schrãnkt dieses Merkmal weiter 
ein auf "eingeklebt". 

Die hilfsweise beantragten weiteren Anderungen schränken 
das Mefigerät auf eine Waage em. 

In ihren Schriftsätzen macht die Beschwerdeführerin 
geltend, der Anspruch 1 gemäB Hauptantrag und insbesondere 

gema8 Hilfsantrag 1 erlaube nun nicht inehr die Auslegung, 

die zu den von der Kammer geâuBerten Bedenken gefuhrt hat. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben, offensichtlich mit dem Ziel einer 
Erteilung des nachgesuchten Patents. 

Diesein Antrag liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

Anspruch 1 gemãi3 Hauptantrag, eingegangen am 
29. Januar 1988; 

Ansprüche 2-8, eingegangen am 15. Januar 1986; 
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Beschreibung Seite 1-3 und 3a-3c, eingegangen (ais 11 1_6 11 ) 

am 15. Januar 1986; 

Seite 4-7 wie verôffentlicht, jedoch mit der am 
15. Januar 1986 beantragten Streichung auf Seite 4; 

ein Blatt Zeichnungen wie veröffentlicht. 

Hilfsweise ist - in folgender Ordnung - beantragt, 

- 	Anspruch 1 durch Anspruch 1 gemäfi Hilfsantrag 1 zu 
ersetzen; 

- 	die Ansprüche 1-8 durch die Ansprüche 1-7 gemãB 
Hilfsantrag 2 zu ersetzen; 

im Anspruch 1 gemäi3 Hauptantrag den Ausdruck 
"MeBgerät, insbesondere" zu streichen und die 

abhängigen Ansprüche 2-8 hieran anzupassen 
(Hilfsantrag 3); 

- 	dieselben Anderungen in den Ansprüchen gemäl3 
Hiifsantrag 1 vorzunehmen (Hilfsantrag 4); 

- 	dieselben Anderungen in den Ansprüchen gemäl3 
Hilfsantrag 2 vorzunehmen (Hiifsantrag 5). 

Ihren im Beschwerdeschriftsatz gesteliten Hilfsantrag, 

eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, falls der 

Beschwerde nicht ohne weiteres stattgegeben wird, 

prãzisiert sie am 24. Februar 1988 dahirigehend, daB die 

mündliche Verhandlung stattfinden soil, falls nicht nur 

der Hauptantrag, sondern auch der Hilfsantrag 1 abgelehnt 
wird. 
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f 	

Gleichzeitig nhiumt sie ihren in der Beschwerdebegründung 

gesteliten Antrag, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, 

zurück, nachdem die Kanuner im Bescheid vom 

2. Oktober 1987 die Begründetheit dieses Antrages in 

Zweifel gezogen hat. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 

EPU und ist daher zulässig. 

Gegen die Anderungen des Patentbegehrens bestehen keine 
Bedenken unter Artikel 123 (2) EPU. 

Der Anspruch 1 geinäB Hauptantrag beruht auf dem 

ursprünglichen Anspruch 4 unter Präzisierung sowohl des 

Oberbegriffs als auch des kennzeichnenden Teils im Sinne 
der Beschreibung. 

Hilfsantrag 1 schränkt den Anspruch 1 mi Sinne der auf das 
Wesentliche abstrahierten, ohne weiteres als solche 

erkennbaren Grundidee des ursprünglichen Anspruchs 5 em, 

der Hilfsantrag 2 auf die spezielle Verwirklichung dieser 
Idee geinäl3 dem ursprünglichen Anspruch 5. 

Die weiteren Hilfsanträge entsprechen dent beschriebenen 
Ausführungsbeispiel. 

Wãhrend die Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 geinãB 

Hauptantrag nicht strittig 1st, 1st dieser Anspruch doch 

noch so aligemein gehalten, daB er Gegenstände unifaBt, die 

als durch den Stand der Technik nahegelegt und daher nicht 
auf erfinderischer Tätigkeit beruhend anzusehen sind. 
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6 	T 82/86 

Der Anspruch 1st daher nicht gewãhrbar und der Hauptantrag 

abzulehnen. 

Im einzelnen ist hierzu folgendes auszuführen: 

	

3.1 	D3 und D4 sind insofern als die dem beanspruchten 

Gegenstand, einem MeBgerãt, am nãchsten kommenden 

Druckschriften anzusehen, da auch sie ausdrücklich 

Mel3geräte betreffen. 

	

3.2 	In der aus D3 bekannten Waage ist als 

Arbeitsprogranunspeicher ein nur lesbarer Festwertspeicher 

(ROM) vorgesehen. 

Dies schlie8t Mafinahmen, wie sie un kennzeichnenden Teil 
des Anspruchs 1 vorgeschlagen werden, grundsätzlich aus. 

	

3.3 	Bei der aus D4 bekannten Waage ist allerdings die 

Justierung durch Festwerte eingebende Rechenglieder 

ausfUhrbar, wobei die Festwerte in die Rechenglieder bei 

jedem Rechenvorgang durch ein Steuerglied eingegeben 

werden. 

Dies mag es nahelegen, auch den Festwertspeicher (ROM) von 

D3 durch einen elektrisch progranunierbaren, nicht 

flUchtigen Schreib/Lesespeicher (z.B. EPROM) zu ersetzen. 

Einen Hinweis auf weitergehende Mal3nahmen, wie sie im 

kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 vorgeschlagen werden, 

gibt D4 jedoch nicht. 

	

3.4 	D2 betrif ft lediglich elektrisch programmierbare 

Schreib/Lesespeicher an sich sowie eine Anordnung zu ihrer 

Programmie rung. 
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Diese Druckschrift inag es generell nahelegen, ROMs in 
beliebiger Verwendung durch EPROMs zu ersetzen. Einen 

Hinweis auf weitergehende MaBnahinen, speziell bei einem 

Mefigerät mit Arbeitsprogranunspeicher, gibt aber auch D2 
nicht. 

	

3.5 	Unabhãngig von diesem Sachverhalt sind jedoch auch Dl und 

D5 als relevant anzusehen, da sie - zuinindest implizit - 

die Möglichkeit beinhalten, daB das aus Dl bekannte 

Einpfangsgerät als "MeBempfänger" oder der aus D5 bekannte 

Computer als "Mél3computer" dient. 

	

3.6 	Im ersteren Falle (Dl) sind die das Arbeitsprogramm, 

nãmlich die für die selbstätige Frequenzwahl nótigen 

Daten, bestimmenden, im Schreib/Lesespeicher 11 
abgespeicherten Festwerte ein zweites Mal in abtastbarer 
Form auf einem zusätzlichen Informationsträger (17) 

vorhanden, der für eine direkte Zuordnung der Festwerte 

zum Empfänger insofern "an" dem Einpfänger "angeordnet" 

1st, als er entweder in dessen Nãhe (Figur 2) oder direkt 

zum Empfänger (Figur 3) gebracht wird, und diese Festwerte 
sind inittels einer Abtasteinrichtung (15, 20, 5) in den 
Schreib/Lesespeicher übertragbar. 

	

3.7 	liii zweitgenannten Fall (D5) sind ebenfalls die das 

Arbeitsprogramm, nämlich z.B. das Betriebsprogramm des 
Computers, bestimmenden, 1111 Schreib/Lesespejcher (RAN) des 
Computers abgespeicherten Festwerte ein zweites Mal in 

abtastbarer Form auf einem zusãtzlichen Informationstrager 

(z.B. Diskette) vorhanden, der für eine direkte Zuordnung 

der Festwerte zum Computer insofern "an" dem Computer 

"angeordnet" 1st, als er entweder in die eingebaute oder 
eine beigeordnete Massenspeicherstatjon (Diskettenstation) 
eingelegt wird, und diese Festwerte sind mi.ttels elner 
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Abtasteinrichtung (der Diskettenstation) in den 

Schreib/Lesespeicher Ubertragbar. 

	

3.8 	Somit 1st festzustellen, daB der Anspruch 1 gemãB 

Hauptantrag Gegenstãnde uinfa8t, die, wenn auch nicht 

aufgrund von D3, D4 und D2, so doch jedenfalls aufgrund 

von Dl oder D5 als naheliegend anzusehen sind. 

	

4. 	Im Unterschied hierzu 1st der Anspruch 1 gemãB Hilfsantrag 
1 eindeutig darauf beschränkt, daB der zusãtzliche 

Informationsspeicher an dem Mefigerãt "fest angeordnet" 

ist. 

Wegen dieses Unterschieds 1st dieser Anspruch aus 

folgenden Gründen gewãhrbar: 

	

4.1 	Bei einem Empfànger, z.B. MeBempfänger, nach Dl ware eine 

feste Anordnung, d.h. Befestigung, des Informationsträgers 

(17) am Gerät überhaupt nicht sinnvoll. 

	

4.2 	Dasselbe gilt bei einein Computer, z.B. für Mel3zwecke, nach 

D5 für den zusätzlichen Informationstrager (z.B. 

Diskette). 

Selbst eine sogenannte "Festplatte" kann am Computer 

naturgemäB nicht "fest" angeordnet sein. 

	

4.3 	Dadurch 1st gewährleistet, daB der Anspruch 1 nur noch 

eigentliche, ausschlie8lich MeBzwecken dienende Me8ger5te 

umfal3t und nicht etwa Rundfunk- oder Fernsehgerãte, die 

auch als "MeBeinpfänger" verwendbar sind, oder programm-

gesteuerte Allzweckcomputer, die auch zur Auswertung von 

Mefiwerten einsetzbar sind. 

00746 



9 	 T 82/86 

	

4.4 	Zugleich folgt aus der Tatsache, daB eineBefestigUng des 

Inforinationsträgers am Gerät un Falle von Dl und D5 
sinnwidrig wäre,ohne weiteres, daB diese Druckschriften 

dieses Merkmal nicht nàhelegen. 

	

4.5 	Als Folge hiervon sind nur noch D3 und D4 sowie (bezüglich 

EPROMs) D2 als eigentlich einschlägig anzusehen, von denen 

aber bereits festgestellt wurde (3.2 - 3.4), daI3 sie den 

Gegenstand des Anspruchs 1 ebenfalls nicht nahezulegen 
vermögen. 

	

4.6 	Daniit ergibt sich zugleich, daB es einer weiteren 
Einschränkung un Sinne des geltenden Anspruchs 2, d.h. im 
Sinne des Hilfsantrags 2, nicht bedarf. 

	

4.7 	Dasselbe gilt für eine etwaige Einschränkung auf Waagen 

geniäB den Hilfsanträgen 3-5, und deshalb bedarf es auch 

keiner Streichung der auf Seite 7 genannten anderen 
Me8gerate. 

	

5. 	Aus obigen Ausführungen (speziell 3.2 bis 3.4 und 4.3) 
geht hervor, daB der Oberbegriff des Anspruchs 1 nicht 

einen nur durch eine einzige Druckschrift gegebenen Stand 
der Technik wiedergibt. Trotzdem wurde seitens der Kantmer 
davon abgesehen zu verlangen, daB der Anspruch 1 gemäl3 

Regel 29 (1) a/b umformuliert wird. Sowohi geniäi3 der 

ursprUnglichen als auch gemäfi der geltenden 	- 
Beschreibungseinleitung geht der Anmeldungsgegenstand - 

aus weichen Gründen auch immer - von einem der Anmelderjn 

bekannten ("internen") oder einem fiktiven Stand der 

Technik aus, bei dem ein als Arbeitsprogrammspei.cher 
dienendes ROM bereits durch ein EAROM oder EEPROM oder 

dergleichen ersetzt ist, da sich dies direkt "anbot" 

(ursprüngliche Seite 2 Zeile 11-14) bzw. da dies bereits 

"vorgeschlagen" wurde (neue Seite 2 Zeilen 1-5). Es 
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bestehen keine Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussagen 

und daran, daB die im Oberbegriff definierten Merkmale in 

Verbindung miteinander zu demjenigen "Stand der Technik" 

gehãren, von dem die Anmelderin ausgeht. Bei einem soichen 

Sachverhalt erschiene eine andere Formulierung jeden-

falls nicht zweckdienlicher als die gewãhlte. 

Gegen die abhãngigen Ansprüche, die Beschreibung und die 

Zeichnung bestehen ebenfalls keine grundsãtzlichen 

Bedenken. 

Nach der erfolgten Präzisierung des Patentbegehrens bedarf 

es insbesondere keiner Würdigung der Entgegenhaltung D5. 

Aufier einer Beseitigung offensichtlicher Schreibfehler ist 

lediglich die Darstellung der erfindungsgemãfien Lösung der 

gesteliten Aufgabe (Seite 3a) noch an den Anspruch 1 gemäB 

Hilfsantrag 1 anzupassen. 

Da dem Hilfsantrag 1 stattgegeben wird, kommt der hiervon 

abhängige Hilfsantrag auf mündliche Verhandlurig nicht zurn 

Tragen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Hauptantrag der Beschwerdeführerin wird 

zurückgewiesen. 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die 

Sache an die Vorinstanz mit der Auflage zurückverwiesen, 

das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender 

Unterlagen zu erteilen: 

4 
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Anspruch 1 gemãB Hilfsantrag 1, eingegangen am 

29. Januar 1988; 

AnsprUche 2-8, eingegangen am 15. Januar 1986; 

Beschreibung Seite 1-3 und 3a-3c, eingegangen (als 

11 1-6 11 ) am 15. Januar 1986, jédoch mit der Hal3gabe, 
daB auf Seite 1 das Bezugszeichen (25)" gestrichen 

und auf Seite 3a in der 25. Zeile hinter "einem" 

eingefügt wird: "für eine direkte Zuordnung der 

Festwerte zum Mefigerãtan dem Mef3' ;erãt fest 

angeordneten,"; 

Seite 4 ab Zeile 24 bis Seite 7 Zeile 14 wie 

verâffentlicht; 

C. 	Zeichnungen, 1 Blatt wie verôffentlicht. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

E. Persson 
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